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Vorwort

Die vorliegende Arbeit will – wie bereits die früheren Auflagen – als Hilfsmittel im
Umgang mit schwierigen Verfahren verstanden werden. Das Buch soll dabei als Er-
gänzung zu den mittlerweile vorliegenden gelungenen Leitfäden und Anleitungsbü-
chern dienen und den Sonderfall einer Konfliktverteidigung vertieft abbilden. Die
komprimierte, auf das Wesentliche beschränkte Form wurde beibehalten, um der
Praxis einen schnellen Überblick zu ermöglichen. Die zahlreichen Gesetzesänderun-
gen machten es erforderlich das Buch in weiten Teilen grundlegend neu zu konzipie-
ren. In die Bearbeitung sind auch eigene Erfahrungen als Vorsitzender Richter sowohl
einer Strafkammer als auch einer Jugendkammer eingeflossen, wobei die Erlebnisse
mit über weiten Strecken dysfunktionalen Verteidigungen ein seltenes Phänomen
blieben.

Für die Durchsicht der Neuauflage danke ich StAGrL’in Wendler.
Über Anregungen sowohl aus den Kreisen der Kolleginnen und Kollegen als auch

von Seiten der Strafverteidigung freue ich mich weiterhin.

Passau/Freyung, Mai 2023 Jürgen Heinrich





Vorwort zur 1. Auflage

Wer hat Schuld an überlangen Verfahren? Die Gerichte, da sie unsystematisch und
unstrukturiert verhandeln, da sie dem Angeklagten einen „kurzen Prozess“ machen
wollen und deshalb die Verteidigung herausfordern oder die Strafverteidiger, da sie
nur verzögern, nichts Sachdienliches beitragen und die Verhandlung sabotieren.

Beides trifft zu – aber selten. Die überlangen Verfahren bleiben vereinzelt und die
Gründe sind vielfältiger als die Genannten. Die Konfliktverteidigung ist jedoch un-
zweifelhaft eine der zahlreichen Ursachen.

Der Benutzer des Buches wird schnell feststellen, dass sich der Beitrag in erster Li-
nie an Richter und Staatsanwälte richtet. Die vorliegende Arbeit will für einen Aus-
schnitt der forensischen Praxis, nämlich der Konfliktverteidigung, eine Hilfestellung
beim Umgang mit solch schwierigen Verfahren geben. Erfahrungen aus der Praxis ha-
ben gezeigt, dass gerade während der Beweisaufnahme schnell Reaktionsmöglichkei-
ten bei der Hand sein müssen, um den Fortgang des Verfahrens zu gewährleisten. Es
wurde deshalb bewusst eine komprimierte, auf das Wesentliche beschränkte Form ge-
wählt, um „im Falle eines Falles“ ein rasches Nachschlagen zu ermöglichen. Der Le-
ser möge deshalb verzeihen, dass nicht zu jedem Thema der vollständige Meinungs-
stand wiedergegeben wurde. Die Lösungen der Beispielsfälle orientieren sich ganz
überwiegend an der obergerichtlichen Rechtsprechung.

Das Buch will darüber hinaus die Strafverteidiger erreichen; auch sie können aus
den folgenden Ausführungen ihren Nutzen für die Entwicklung eigener Verteidi-
gungsstrategien ziehen.

Für die akribische Durchsicht des Manuskripts und die zahlreichen Anregungen
möchte ich mich sowohl bei meiner Schwägerin RiAG Vera Heinrich als auch bei
RiAG Kristin Wendler und RiLG Axel Krebs sehr herzlich bedanken. Mein besonde-
rer Dank gebührt meinem Bruder Prof. Dr. Christian Heinrich.

Special Thanks to RiAG Achim Gutschera, Senior Investigator – Regional Team
Leader for East Asia and Pacific, World Bank, Washington.

Auf ein reges Echo sowohl aus dem Kreise der Kolleginnen und Kollegen als auch
von Seiten der Strafverteidigung würde ich mich unter konflikt.verteidigung@gmx.de
freuen.

Passau, Januar 2013 Jürgen Heinrich
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